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Stadtratssitzung vom 2. Mai 2024 Postulat P 22/2023 
 
 
 

Postulat betreffend einen Bericht zur künftigen Nutzung der bestehenden 
Gebäude auf dem Areal der Schadaugärtnerei unter den Aspekten der Denk-
malpflege und als Ort der Begegnung 
Franz Schori (SP), Jonas Baumann (EVP), Peter Aegerter (SVP), Thomas Hiltpold (Grüne) und Mitun-
terzeichnende vom 15. Dezember 2023; Beantwortung 
 
 
Wortlaut des Postulates 
 
Der Gemeinderat wird gebeten, einen Bericht zu Nutzungsmöglichkeiten der bestehenden Ge-
bäude auf dem Areal der Schadaugärtnerei zu erarbeiten. Der Bericht soll Kostenschätzungen und 
einen möglichen Zeitplan (evtl. Etappierung) für die Sanierung der denkmal-geschützten Gebäude 
enthalten. Ebenfalls enthalten soll der Bericht Nutzungsmöglichkeiten sowohl kommerzieller als 
auch nicht-kommerzieller Art. Dienen soll der Bericht sowohl dem Stadtrat als auch dem Gemein-
derat als Entscheidgrundlage für die künftige Nutzung der bestehenden Gebäude auf dem Areal der 
Schadaugärtnerei. 
 
 

Begründung 
 
Im November 2013 haben die Thuner Stimmberechtigten dem Kauf der Schadaugärtnerei mit ei-
nem überwältigenden Ja-Anteil von 80,5 Prozent zugestimmt. Der Kaufpreis belief sich auf 6,0 Mil-
lionen Franken für das Areal und die Gebäude sowie 3,4 Millionen Franken für ein baubewilligtes 
Projekt, das auch die Sanierung der Altbauten enthielt (siehe auch «Anhang, Auszug aus dem Kunst-
führer Schadau»). 
 
Der Abstimmungsbotschaft von 2013 kann Folgendes entnommen werden «Die Schadaugärtnerei 
ist Teil einer einzigartigen Anlage, bestehend aus dem Schloss Schadau, dem Schadaupark, dem 
Thun-Panorama und der Scherzligkirche. Es gibt in der Schweiz kein anderes, auch nur annähernd 
so bedeutendes Ensemble aus dem 19. Jahrhundert mit allen für den eigenständigen Betrieb einer 
Schlossanlage notwendigen Nebenbauten. Deshalb ist es auch im Bundesinventar der schützens-
werten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung (ISOS) aufgeführt. Denkmalpflegerischen 
Aspekten kommt in diesem Raum eine hohe Bedeutung zu.» 
 
Seit dem Kauf wurde die Schadaugärtnerei für die Bevölkerung geöffnet und unterschiedlichen Zwi-
schennutzungen zugeführt. Auch im Stadtrat war die Schadaugärtnerei mehrmals ein Thema, sei es 
als möglicher Standort für eine Jugendherberge, als neuer Standort für das Kunstmuseum oder als 
Raum der Begegnung und Teilhabe. Die Schadaugärtnerei ist zu einem beliebten Treffpunkt für Jung 
und Alt geworden. Der Kauf hat sich bewährt, ebenso der damit verbundene Verzicht auf die Um-
setzung des zum damaligen Zeitpunkt bewilligten Bauprojekts. 
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Durch die Verabschiedung der ZPP BC Schadaugärtnerei durch den Stadtrat am 17. November 2022 
ist zwischenzeitlich geklärt, was auf dem Areal möglich ist. Im Planungszweck ist Folgendes defi-
niert: «Entwicklung zu einem attraktiven, lebendigen und vielfältig nutzbaren Areal mit hohem Öf-
fentlichkeitsgrad als Bestandteil der öffentlichen «Kulturmeile» in Seenähe, unter Beachtung der 
und mit Bezug zur historischen Nutzung und Bausubstanz sowie zum angrenzenden Schadaupark». 
Die Nutzungsart lässt öffentliche Nutzung zu, Kultur- und Freizeitnutzungen, Gastgewerbe, Freiflä-
chen und öffentliche Parkierung. Die Genehmigung durch das AGR ist 2024 zu erwarten. 
 
Bisher ungenügend Rechnung getragen wurde dem Umstand, dass es sich bei den Altbauten um 
denkmalgeschützte Bauten handelt, deren Sanierung im gekauften baubewilligten Projekt enthal-
ten wäre. So konnten zwar der Aussenraum und die Orangerie bisher vielfältig und spannend ge-
nutzt werden, die weiteren Innenräume hingegen befinden sich nach wie vor mehrheitlich im Dorn-
röschenschlaf. 
 
Im Bericht soll insbesondere Folgendes enthalten sein: 
 
• Kostenschätzungen, Zeitplan und Etappierung für die Sanierung der denkmalgeschützten Ge-

bäude; 
• Sanierungsvarianten bezüglich beheizter und unbeheizter Gebäude oder Gebäudeteilen; 
• Adäquate und verortete Nutzungsmöglichkeiten sowohl kommerzieller als auch nicht-kommer-

zieller Art, wobei auch Mischformen denkbar sind; 
• Aktuelle Überlegungen zu einer Kultur- und Bildungsmeile, wie sie in der Abstimmungsbotschaft 

erwähnt war. 
• Übersicht zum Stand der Arbeiten zu den überwiesenen Vorstössen, die Projekte auf dem Areal 

der Schadaugärtnerei zum Ziel haben (Kunstmuseum, Jugendherberge). 
 
 
Anhang: Auszug aus dem Kunstführer «Schloss Schadau, Thun» der Gesellschaft für Schweizerische 
Kunstgeschichte (GSK), 2019, verfasst von Jürg Hünerwadel, Seiten 56/57 
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Stellungnahme des Gemeinderates 
 
Was bis anhin geschehen ist 
 
Im Jahr 2013 erwarb die Stadt Thun das Areal der Schadaugärtnerei mit dem Ziel, einen einzigarti-
gen Ort zu bewahren und der breiten Bevölkerung zugänglich zu machen. In den Jahren 2017 und 
2018 fand eine umfassende Testplanung statt, um die künftigen Nutzungen zu bestimmen. Zwi-
schen 2015 und 2021 wurden temporäre Nutzungen ermöglicht und sorgfältig bewertet. 
 
Am 17. November 2022 verabschiedete der Stadtrat die ZPP BC Schadaugärtnerei. Dadurch wurde 
der Planungszweck des Areals präzisiert. Auf Antrag des Stadtrates wurden die ZPP-Vorschriften 
angepasst. Die gemäss Stadtratsbeschluss zur Genehmigung eingereichten Vorschriften schliessen 
eine Wohnnutzung aus. Somit ist davon auszugehen, dass das im Jahr 2013 von Espace Real Estate 
AG angekaufte Projekt für Wohnnutzungen für die Sanierung der Bestandesbauten nicht realisiert 
werden kann. 
 
Nach der Verabschiedung der ZPP BC reichte die Stadt beim Regierungsstatthalteramt eine Nut-
zungsordnung mit dem Detaillierungsgrad einer Überbauungsordnung ein. Diese soll eine vielfältige 
und quartierverträgliche Nutzung des Areals sicherstellen. Der Entscheid ist aufgrund von Einspra-
chen noch ausstehend. Der Gemeinderat geht davon aus, dass das Amt für Gemeinden und Raum-
ordnung (AGR) die Anpassungen an Baureglement und Zonenplan noch dieses Jahr genehmigen 
wird. 
 
Bisher geprüfte Nutzungen: Während der Zwischennutzungszeit wurde die Idee eines neuen Mu-
seums auf dem Areal untersucht.1 Auch wurden Abklärungen mit der Schweizerischen Stiftung für 
Sozialtourismus bezüglich der Errichtung von Jugendherbergen in Bestandsbauten durchgeführt. 
Ein effizienter Betrieb müsste erfahrungsgemäss rund 120 Betten umfassen, um wirtschaftlich trag-
fähig zu sein. 
 
Die gemeinsame Erkenntnis der geprüften Nutzungen ist, dass die Realisierung eines Projektes auf 
dem Areal in Abstimmung mit den weiteren geplanten Nutzungen erfolgen muss. Dabei können 
sich interessante Synergien ergeben, aber auch potenzielle Behinderungen frühzeitig erkannt wer-
den. 
 
 

Vorgehen für die Berichterstattung 
 
Die gewünschte Berichterstattung betrifft ein komplexes und anspruchsvolles Thema. Nachstehend 
die wesentlichen Punkte, die berücksichtigt werden müssen: 
 
- Nutzungen konkretisieren: Um bauliche Massnahmen ableiten zu können, müssen die Nutzun-

gen so weit wie möglich konkretisiert werden. Dies bedeutet, dass die geplanten Verwendungen 
der Räumlichkeiten genau beschrieben werden müssen. 

- Detaillierte Grundlagen erarbeiten: Plangrundlagen im Building Information Modeling (BIM)-
Format, Fachberichte zu Statik und Schadstoffe, allgemeine Zustandsbewertung, Gutachten 
Denkmalpflege, etc. 

- Entwicklungshypothesen erstellen und Zielkonflikte lösen. 

 
1 vgl. Medienmitteilung vom 5. August 2021 

https://www.thun.ch/newsarchiv/1734599
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- Machbarkeitsstudie zur Berichterstattung auslösen (Kostenschätzungen, Zeitplan und Etappie-
rung für die Sanierung der denkmalgeschützten Gebäude; Sanierungsvarianten bezüglich be-
heizter und unbeheizter Gebäude oder von Gebäudeteilen; adäquate und verortete Nutzungs-
möglichkeiten sowohl kommerzieller als auch nicht-kommerzieller Art, wobei auch Mischfor-
men denkbar sind) und Marktanalyse durchführen. 

 
 

Fazit 
 
Der Gemeinderat ist bereit, die gewünschte Berichterstattung an die Hand zu nehmen. Der zeitliche 
und finanzielle Aufwand dafür ist jedoch erheblich und kann erst nach vertiefter Planung beziffert 
werden. 
 
 
Antrag 
Annahme. 
 
Thun, 3. April 2024 
 
Für den Gemeinderat der Stadt Thun 
 
Der Stadtpräsident  Der Stadtschreiber 
Raphael Lanz   Bruno Huwyler Müller 
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